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Der Tod einer französischen humanitären Helferin im Osten der Demokratischen Republik
Kongo löst in Frankreich politische Betroffenheit und juristische Konsequenzen aus. Die
Pariser Anti-Terror-Staatsanwaltschaft hat eine Untersuchung wegen des Verdachts auf ein
Kriegsverbrechen eingeleitet.

Im Mittelpunkt steht eine Drohnenattacke auf die Stadt Goma, bei der die Mitarbeiterin des
Kinderhilfswerks der Vereinten Nationen ums Leben kam.

Die Nachricht verbreitete sich am Mittwoch über eine kurze, aber eindringliche Mitteilung des
französischen Präsidenten Emmanuel Macron. Darin bestätigte er den Tod der Französin, die
für UNICEF im Krisengebiet tätig war. In seinem Statement richtete er Worte der Anteilnahme
an Familie, Freunde und Kollegen der Helferin. Gleichzeitig erinnerte er an eine
Selbstverständlichkeit des Völkerrechts: Humanitäre Helfer genießen besonderen Schutz.

Doch genau dieser Schutz steht nun im Zentrum der Ermittlungen.

Die französische Anti-Terror-Staatsanwaltschaft eröffnete am Freitag ein Verfahren gegen
Unbekannt wegen „Mordes, der ein Kriegsverbrechen darstellt“. Das klingt juristisch trocken,
besitzt jedoch enorme Tragweite. Denn sobald ein solcher Verdacht im Raum steht, geht es
nicht mehr nur um eine tragische Todesfolge eines Angriffs – sondern um mögliche Verstöße
gegen das internationale humanitäre Recht.

Die Ermittlungen übernimmt die spezialisierte Einheit der französischen Gendarmerie zur
Bekämpfung von Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Ihre Aufgabe besteht nun darin, die
genauen Umstände des Angriffs zu rekonstruieren: Wer führte den Drohnenschlag aus?
Wurde das Ziel bewusst gewählt? War bekannt, dass sich humanitäres Personal vor Ort
befand?

Fragen, die derzeit niemand eindeutig beantworten kann.

Der Schauplatz der Tragödie, die Millionenstadt Goma im Osten des Kongo, gilt seit Jahren als
Brennpunkt eines komplexen Konflikts. Die Region grenzt an Ruanda und steht seit Januar
2025 unter Kontrolle der Rebellenbewegung M23, einer antigouvernementalen Miliz. Kämpfe,
Vertreibungen und ein permanentes Klima der Unsicherheit prägen den Alltag der
Bevölkerung.

Für internationale Helfer gehört die Arbeit dort zum gefährlichsten Einsatz, den humanitäre
Organisationen überhaupt kennen.
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Und doch reisen sie dorthin.

Sie verteilen Nahrung, betreuen Flüchtlingslager, organisieren medizinische Versorgung –
Aufgaben, die im Schatten von Gewalt und politischem Chaos stattfinden. Wer in solchen
Regionen arbeitet, weiß: Absolute Sicherheit existiert nicht. Aber dass eine Helferin durch
eine Drohne stirbt, sorgt selbst in krisenerprobten Kreisen für Bestürzung.

Die französischen Ermittler stehen nun vor einer schwierigen Aufgabe. Sie müssen
Informationen aus einem aktiven Konfliktgebiet zusammentragen, Zeugenaussagen sichern
und militärische Abläufe rekonstruieren – alles aus tausenden Kilometern Entfernung.

Der Ausgang der Untersuchung bleibt offen.

Fest steht nur eines: Der Tod der Helferin hat die internationale Aufmerksamkeit erneut auf
einen Konflikt gelenkt, der außerhalb Afrikas oft kaum wahrgenommen wird – obwohl er seit
Jahren unzählige Opfer fordert.

Manchmal braucht es leider erst eine Tragödie, damit die Welt genauer hinschaut.

Autor: C.H.


